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25. Jahrgang 

Cardio Peripherie 

Aktueller G-BA-Beschluss 

zertifizierte Telemedizinzentren 

Startschuss-- Ab sofort ist eine Abrechnung von telemedizinischen Leistungen 

für Patient*innen mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz möglich. Damit eine 

qualitativ hochwertige Versorgung sichergestellt werden kann, ist jedoch eine 

einheitliche Qualitätssicherung in Telemedizinzentren zwingend erforderlich. 

VON DR. THOMAS M. HELMS, DR. ANNE NEUMANN, DR. BETTINA ZIPPEL-SCHULTZ UND PROF. CHRISTIAN PERINGS 

Telemedizinische Leistungen stellen ei
nen wichtigen Bestandteil in der Be
handlung von Patient*innen mit kardio
vaskulären Erkrankungen, z. B. einer 
chronischen Herzinsuffizienz (HI), dar. 
Im Positionspapier Telemonitoring der 
Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, 
Herz- und Kreislaufforschung e. V. 
(DGK, [11) und in weiteren Übersichts
arbeiten [2, 3] wurden bereits genaue 
Anforderungen an Leistungen, Qualität 
und die technische Umsetzung im kar
diologischen Behandlungsfeld definiert. 
Erstmals wurde nun auch der dringende 
Handlungsbedarf für die Zertifizierung 
von Qualitätsmanagementsystemen in 
kardiologisch ausgerichteten Telemedi
zinzentren (TMZ) dargestellt und um
fassende Kriterien an die Struktur-, Pro
zess- und Ergebnisqualität für die Zerti
fizierung abgeleitet [ 4]. 

Im Rahmen der Struktur- und Pro
zessqualität wurden z. B. die fachlichen 
Qualifikationsvoraussetzungen an die 
ärztlichen sowie nicht ärztlichen Mitar
beiter*innen in einem TMZ definiert 
und auf die Sicherstellung eines ganzjäh
rigen (24/7/365) Facharztstandards ver
wiesen [5]. Zudem wird der Einsatz von 
ausschließlich ordnungsgemäß zertifi
zierten Produkten und die konsequente 
Einbindung einer akkreditierten, be
nannten Stelle gefordert. Die ausführli
chen Empfehlungen zur Zertifizierung 
eines kardiologischen TMZ können dem 
bereits publizierten Positionspapier der 
DGK entnommen werden [4]. 

Abrechnung von Telemonitoring 

möglich 

Nach jahrelangen Verhandlungen wurde 
das Telemonitoring bei HI als Untersu
chungs- und Behandlungsmethode in der 
vertragsärztlichen Versorgung vom Ge
meinsamen Bundesausschuss ( G-BA) in 
der Bekanntmachung vom 17. Dezember 
2020 anerkanot [6]. Seitdem können Pa
tient*innen mit HI im NYHA-Staduim II 

oder III und mit einer Ejektionsfraktion 
von < 40 %, auch wenn sie bereits mit ei
nem kardialen Implantat behandelt wer
den, von ihrem primär behandelnden 
Arzt oder Ärztin (PBA) telemedizinisch 
überwacht werden. 

Darauf aufbauend regelt der G-BA 
in seinem aktuellen Beschluss mit Wir
kung zum 1. Januar 2022 die Abrech
nung des Telemonitorings bei HI durch 
die PBAs und durch die Vertragsärzt*in
nen in TMZ [7]. Hierzu wurden 12 neue 
Gebührenordnungspositionen (GOP) in 
den Einheitlichen Bewertungsmaßstab 
(EBM) aufgenommen. Die Leistungen 
werden extrabudgetär und damit zu 
Festpreisen vergütet. 

Laut aktuellem G-BA-Beschluss 
können alle PBAs als Vertragsärzte fi.m
gieren. Bemerkenswert ist, dass keine 
weiteren Qualitätsvoraussetzungen an 

die PBAs definiert wurden. Als obligato
rischer Leistungsinhalt, der die entspre
chende Abrechnungsziffer auslöst, zählt 
der persönliche Arzt-Patienten-Kontakt 
und die Aufklärung und Beratung zur 
Teilnahme am Telemonitoring bei HI. 
Darüber hinaus ist in einer Zusatzpau
schale die Kommunikation mit dem ver
antwortlichem TMZ verankert. 

Für Fachärzte (FA) für Allgemein
medizin und Internisten ohne Schwer
punkt gelten die Ziffern GOP 03325 für 
die Indikationsstellung und GOP 03326 
als Zusatzpauschale für die Betreuung. 
Analog gelten die GOP 04325 und GOP 
04326 für FA für Kinder- und Jugend
medizin. Internisten mit den Schwer
punkten Kardiologie, Nephrologie oder 
Pneumologie haben die Abrechnungs
möglichkeiten GOP 13578 für die Indi
kationsstellung und GOP 13579 für den 
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Behandlungsfall. Für Leistungen von 
TMZ wurden 6 neue GOP geschaffen: 
■ 13583: Anleitung und Aufklärung 
durch TMZ zum Telemonitoring bei HI 
■ 13584: Telemonitoring bei HI mit kar
dialem Aggregat durch ein TMZ 
■ 13585: Zuschlag zur GOP 13584 für 
intensiviertes Telemonitoring bei HI per 
kardialem Aggregat durch ein TMZ 
■ 13586: Telemonitoring bei HI mittels 
externer Messgeräte durch ein TMZ 
■ 13587: Zuschlag zur GOP 13586 für 
das intensivierte Telemonitoring bei HI 
mit externen Messgeräten durch TMZ 
■ 40910: Erforderliche Geräteausstat
tung im Behandlungsfall mittels externer 
Geräte. 

Laut Bekanntmachung vom 
17.12.2020 setzt die Abrechnung der 
Leistungen durch das TMZ die Geneh
migung der zuständigen Kassenärztli
chen Vereinigung (KV) einerseits nach 
der Qualitätssicherungsvereinbarung 
( QS-V) für HI und andererseits für 
Rhythmusimplantatkontrollen voraus 
[ 6]. Allerdings existiert die geforderte 
QS-V für HI bisher nicht. Diese muss 
umgehend definiert werden, um einheit
liche Prozess- und Qualitätsstandards si
cherzustellen und ein systematisches 
Qualitätsmanagement zu etablieren, das 
auf die kontinuierliche Prüfung, Verbes
serung und Weiterentwicklung der Pro
zesse und Verfahren im TMZ abzielt. Ei
ne Grundlage für die Vergütung muss ei
ne Zertifizierung sein, die die Umset
zung der QS-V prüft und damit eine ho
he Behandlungsqualität sicherstellt ■ 
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